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Zweiter Abschnitt
Erziehungsmaßregeln

§9
Arten

Erziehungsmaßregeln sind

1. die Erteilung von Weisungen,

2. die Erziehungsbeistandschaft,

3. die Fürsorgeerziehung.

§10
Weisungen

(1) Weisungen sind Gebote und Verbote, die die 
Lebensführung des Jugendlichen regeln und dadurch 
seine Erziehung fördern und sichern sollen. Dabei dür
fen an die Lebensführung des Jugendlichen keine un
zumutbaren Anforderungen gestellt werden. Der 
Richter kann dem Jugendlichen insbesondere aufer
legen,

1. Weisungen zu befolgen, die sich auf den Auf
enthaltsort beziehen,

2. bei einer Familie oder in einem Heim zu wohnen,

3. eine Lehr- oder Arbeitsstelle anzunehmen,

4. einer Arbeitsauflage nachzukommen,

5. den Verkehr mit bestimmten Personen oder den 
Besuch von Gast- oder Vergnügungsstätten zu unter
lassen,

6. keine geistigen Getränke zu genießen oder nicht 
zu rauchen oder

§70
Auferlegung besonderer Pflichten durch das Gericht 

bei Vergehen
(1) Das Gericht kann dem Jugendlichen besondere 

Pflichten auferlegen, wenn diese unter Berücksichti
gung der Schwere des Vergehens, der Lebens- und 
Erziehungsverhältnisse des Jugendlichen und seiner 
moralischen und geistigen Entwicklung ausreichen, um 
seine Bewährung in der Gesellschaft durch eigene Lei
stungen zu sichern und seine Persönlichkeitsentwick
lung durch sinnvolle, kontrollierbare Anforderungen 
zu fördern.

§69 \
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit I 

Jugendlicher /
(3) Die Aufenthaltsbeschränkung kann bei einem 

Jugendlichen angewandt werden, wenn seine weitere 
Erziehung im bisherigen Lebenskreis nicht gesichert, 
das Fernhalten von bestimmten Orten erforderlich 
und gleichzeitig eine ordnungsgemäße Unterbringung 
und Erziehung an dem vorgesehenen Aufenthalts
ort gewährleistet ist. Das Gericht hat von der Auf
enthaltsbeschränkung das für den bisherigen Wohn
ort des Jugendlichen zuständige Organ der Jugend
hilfe zu benachrichtigen.

(2) Als Pflichten können insbesondere allein oder 
miteinander verbunden auferlegt werden:

— Aufnahme oder Fortsetzung eines Lehr- oder 
Ausbildungsverhältnisses.

— Durchführung gesellschaftlich nützlicher Arbeiten 
von mindestens 5 bis höchstens 25 Stunden in der 
Freizeit (Freizeitarbeit);


